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RO 1 Geltungsbereich 

 

1. Der LSSV M-V erstellt die Rangliste für das Kuttersegeln in seinem Geltungsbereich. 

2. In die Rangliste werden nur Kutter aufgenommen, die den Klassenvorschriften für 

Kutter ZK 10 des Deutschen Seesportverbandes entsprechen. 

3. In der Rangliste werden nur Boote von Mitgliedsvereinen des LSSV M-V geführt. 

 

 

RO 2 Zielsetzung 

 

1. Die Rangliste informiert über den Leistungsstand der Mannschaften und Vereine des 

LSSV M-V. 

2. Sie dient der Ermittlung des Landesmeisters im Kuttersegeln im LSSV M-V. 

3. Die aktuelle Rangliste wird als Qualifikationsgrundlage für die Teilnahme an 

Meisterschaften und anderen Wettkämpfen mit Meldebeschränkung herangezogen. 

 

 

RO 3 Berechnung der Rangliste 

 

1. Die errechneten Ranglistenpunkte werden dem Boot/ der Segelnummer zugeschrieben, 

unabhängig vom Steuermann/- frau. 

2. Definitionen: 

M = Anzahl der gemeldeten und mindestens einmal gewerteten Boote aus M-V 

P = erreichte Gesamtplatzierung unter den teilnehmenden Booten aus M-V 

RP = erreichte Ranglistenpunkte 

RF = Ranglistenfaktor 

3. Berechnungsformel: 

 

(M – P) +1 

RP =  --------------  x RF 

             M 

 

RF = bis 10 Teilnehmer aus M-V - 1000 Punkte 

 bis 15 Teilnehmer aus M-V - 1050 Punkte 

 bis 20 Teilnehmer aus M-V – 1100 Punkte 

 bis 25 Teilnehmer aus M-V – 1150 Punkte 

 bis 30 Teilnehmer aus M-V – 1200 Punkte 

 bis 35 Teilnehmer aus M-V – 1250 Punkte 

 bis 40 Teilnehmer aus M-V – 1300 Punkte 

 

4. Die Ranglistenpunktwerte werden auf zwei Stellen nach dem Komma berechnet, die 

zweite Ziffer nach dem Komma wird nach den allgemeinen Rundungsregeln 

festgelegt. 
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RO 4 Datenerfassung / Berechnung der Landesmeisterschaft 

 

1. Der Veranstalter einer Ranglistenregatta verpflichtet sich, eine gesonderte 

Ergebnisliste für die teilnehmenden Boote aus M-V zu erstellen.  

2. Die offizielle Ergebnisliste und die Liste der Boote aus M-V ist im Interesse der 

Aktualität der Rangliste durch den Ausrichter innerhalb einer Woche dem LSSV M-V 

zuzustellen. 

3. Aus den vorher bestimmten Ranglistenregatten werden die besten fünf Platzierungen 

(best of five) jedes Bootes in die Wertung aufgenommen. 

4. Die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl wird Landesmeister des LSSV M-V. 

5. Bei Punktegleichstand entscheidet die Platzierung bei der Regatta mit den meisten 

Teilnehmern aus M-V. 

 

 

 

RO 5 Ranglistenregatten 
 

1. Der Landesseesporttag wählt aus den für die Rangliste gemeldeten Regatten maximal 

zehn Regatten für die Wertung zur Landesmeisterschaft aus und macht diese 

öffentlich.  

2. Das Präsidium wählt die Veranstaltung, die als „Grand Prix“ zur Rangliste des 

Deutschen Seesportverbandes gewertet wird, turnusmäßig aus. Diese Veranstaltung,  

gilt für die Rangliste MV als gesetzt. 

3. Die Ausrichter melden die Termine ihrer Veranstaltungen für die Rangliste bis 31. 

Januar des laufenden Jahres an den LSSV M-V. Mit der Meldung verpflichten sie sich  

entsprechend RO 4 / 1+2. Sollten gemeldete Veranstaltungen zum selben Termin   

stattfinden, so wird nur die Veranstaltung in die Rangliste aufgenommen, die die 

meisten Stimmen erhält. Bei Gleichstand muss eine Stichwahl entscheiden. 

4. Im ersten Jahr des Inkrafttretens gehen alle gemeldeten Veranstaltungen in die 

Wertung ein.  

5. Der Veranstalter verpflichtet sich, allen Startern, die Mitglied im LSSV M-V e.V. 

sind, die Teilnahme zu ermöglichen (dies setzt eine rechtzeitige Meldung der 

Teilnahme voraus). 

6. Die Ausschreibungen sind mindestens 6 Wochen vor Durchführung der Veranstaltung 

den Mitgliedsvereinen des LSSV M-V e.V. zuzustellen. Hierbei gilt das Datum des 

Poststempels bzw. anderer Zustellmöglichkeiten (z.B. e-mail). 

7. Der Landesmeister und die Platzierten werden im Rahmen der Siegerehrung, der 

letzten durch den LSSV M-V e.V. festgelegten Ranglistenregatta, geehrt. 

8. Für Preise, Pokale, Urkunden und die Durchführung der Siegerehrung zum 

Landesmeister zeichnet der LSSV M-V e.V. verantwortlich. 

      8.   Jedes teilnehmende Boot hat seinen Messbrief  im Original bei Anmeldung der  

Regattaleitung vorzulegen. Bei Nichtvorlage des Messbriefes wird das Boot für diesen  

Lauf nicht in der Rangliste gewertet. 

 

RO 6 Gültigkeit 
 

1. Die Rangliste gilt für das laufende Jahr, vom 01. Januar bis 31.Dezember. 

 

 

RO 7 Inkrafttreten 



     - Ranglistenordnung - 

LSSV M-V 

23.April 2005 

4 

 

1. Diese Ranglistenordnung wurde auf dem Landesseesporttag am 23.04.2005 

beschlossen und tritt mit erfolgter Einarbeitung der Änderungsvorschläge  

(Protokoll des Landesseesporttages) in Kraft.  

 

 

 


